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HAFTUNGSAUSSCHLUSS | Die in dieser Ausgabe stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der stän-
dige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen.

Steuerinformationen  
für Mai 2018
Jetzt ist es amtlich: Der Gesetzgeber muss die Grundsteuer reformieren! 
Denn das Bundesverfassungsgericht hat die Vorschriften zur Einheitsbewer-
tung für die Bemessung der Grundsteuer als verfassungswidrig eingestuft. 
Betroffen sind sowohl Grundstückseigentümer als auch Mieter, da Vermieter 
die Grundsteuer als Betriebskosten umlegen können.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

�� Muss eine Mietwohnung nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Mie-
ters unerwartet saniert werden, um eine Neuvermietung überhaupt zu er-
möglichen, stellt sich die Frage, ob diese Aufwendungen in die schädliche 
15 %-Grenze zur Überprüfung anschaffungsnaher Herstellungskosten 
einzubeziehen sind. Zumindest vom Finanzgericht Niedersachsen gab es 
hier zulasten des Steuerpflichtigen ein Ja. 

�� Eine Nebenleistung teilt das umsatzsteuerliche Besteuerungsschicksal 
der Hauptleistung. Dieser Grundsatz unterliegt jedoch einigen gesetzli-
chen Einschränkungen. So gilt der ermäßigte Steuersatz von 7 % nur für 
Übernachtungsleistungen und nicht für die Nebenleistungen, wie z. B. das 
Frühstück. Ob diese Regelung angesichts einer Entscheidung des Europä-
ischen Gerichtshofs allerdings EG-rechtskonform ist, muss bezweifelt 
werden.

�� Damit ein Vorsteuerabzug gelingt, bedarf es in der Rechnung einer eindeu-
tigen Leistungsbeschreibung. Das Finanzgericht Hessen hat nun herausge-
stellt, dass dies auch bei Waren im Niedrigpreissegment der Fall ist.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für 
Mai 2018. Viel Spaß beim Lesen!
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ALLE STEUERZAHLER

Gesetzgeber muss Grundsteuer reformieren

| Pläne für eine Reform der Grundsteuer gab es in den vergangenen Jahren viele. Nur einigen 
konnte man sich nicht. Doch nun ist der Gesetzgeber in der Pflicht. Denn das Bundesverfassungs-
gericht hat die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer als verfas-
sungswidrig eingestuft. Betroffen sind sowohl Grundstückseigentümer als auch Mieter, da Vermieter 
die Grundsteuer als Betriebskosten umlegen können. |

Hintergrund

Einheitswerte sind neben den Steuermesszah-
len und den von den Gemeinden festgelegten 
Hebesätzen Grundlage für die Bemessung der 
Grundsteuer. 

Maßgebend für die Feststellung der Einheits-
werte sind in den „alten“ Bundesländern und 
West-Berlin die Wertverhältnisse im Hauptfest-
stellungszeitpunkt 1.1.1964. In den „neuen“ 
Bundesländern sind es sogar die Wertverhält-
nisse zum 1.1.1935

Entscheidung und Ausblick

Die Regelungen zur Einheitsbewertung von 
Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern 
sind jedenfalls seit Beginn 2002 mit dem allge-
meinen Gleichheitssatz unvereinbar. Das Fest-
halten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststel-
lungszeitpunkt von 1964 führt zu gravierenden 
Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von 
Grundvermögen, die nicht ausreichend ge-
rechtfertigt sind. 

Beachten Sie | Das Bundesverfassungsgericht 
musste nur zur Bewertung in den „alten“ Bun-
desländern entscheiden. Die Urteilsgründe 
gelten aber erst Recht für das Beitrittsgebiet, 
da hier auf den 1.1.1935 abgestellt wird. 

Der Gesetzgeber muss nun spätestens bis zum 
31.12.2019 eine Neuregelung treffen. Bis dahin 
gelten die Regeln weiter. Nach Verkündung einer 
Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab 
der Verkündung, längstens aber bis zum 
31.12.2024 angewandt werden. Die ungewöhn-
lich lange Übergangsregelung ist dem enormen 
administrativen Aufwand geschuldet. Denn es 
müssen bundesweit mehr als 35 Millionen 
Grundstücke neu bewertet werden.

PRAXISHINWEIS | Ob und für wen die Grund-
steuer teurer wird, hängt von der neuen Bewer-
tungsmethode ab. Da verschiedenste Modelle im 
Raum stehen, bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Quelle | BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, Az. 1 BvL 11/14, Az. 1 BvR 
889/12, Az. 1 BvR 639/11, Az. 1 BvL 1/15, Az. 1 BvL 12/14; BVerfG, 
PM Nr. 21/2018 vom 10.4.2018

ALLE STEUERZAHLER

Kein Anspruch auf einen Pflege-Pauschbetrag bei  
Aufwandsentschädigung für Betreuer

| Nach Ansicht des Finanzgerichts Düsseldorf haben ehrenamtliche Betreuer keinen Anspruch auf 
einen Pflege-Pauschbetrag (924 EUR im Kalenderjahr), wenn sie eine Aufwandsentschädigung nach 
§ 1835 BGB erhalten. Unabhängig davon setzt der Abzug des Pflege-Pauschbetrags eine von der 
Pflegeperson erbrachte Pflegedauer von mindestens 10 % des gesamten pflegerischen Zeitauf-
wands voraus. |

Mit dieser Entscheidung will sich der ehrenamt-
liche Betreuer aber nicht zufrieden geben und 
hat Revision eingelegt. Da diese inzwischen an-
hängig ist, wird der Bundesfinanzhof bald Gele-

genheit haben, die beiden „Thesen“ des Finanz-
gerichts zu überprüfen. 
Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 13.11.2017, Az. 15 K 3228/16 E; 
Rev. BFH Az. VI R 52/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200149



2  05-2018

MONATS-RUNDSCHREIBEN

ALLE STEUERZAHLER

Kindergeld auch bei Unterbrechung der Ausbildung  
wegen dauerhafter Erkrankung

| Der Anspruch auf Kindergeld besteht nach Ansicht des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz fort, wenn 
ein Kind seine Ausbildung wegen einer dauerhaften Erkrankung zwar unterbrechen muss, aber 
weiterhin ausbildungswillig ist. |

Hintergrund: Unter gewissen Voraussetzungen 
können volljährige Kinder, die das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, beim Kinder-
geld berücksichtigt werden. Dies gelingt z. B. 
dann, wenn das Kind für einen Beruf ausgebil-
det wird. 

Im Streitfall fehlte es an Anhaltspunkten für die 
Annahme, dass das Kind wegen seiner Erkran-
kung die Absicht aufgegeben hatte, seine Aus-
bildung nach der Genesung fortzusetzen. Dass 
die Dauer der Unterbrechung nicht absehbar 
war, beurteilte das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz als unschädlich. 

Maßgeblich ist, so das Finanzgericht, dass die 
Ausbildung aus krankheitsbedingten und da-
mit objektiven Gründen unterbrochen wurde. 

Und das konnte im Streitfall sowohl durch ein 
Attest einer Fachärztin für Neurologie und Psy-
chiatrie als auch durch eine Bescheinigung einer 
Amtsärztin belegt werden. 

Weiterführender Hinweis: Eine Unterbrechung 
der Ausbildung während der Schutzfristen des 
Mutterschutzgesetzes ist grundsätzlich eben-
falls unschädlich. Aber: Wird die Berufsausbil-
dung zum Zweck der Betreuung des eigenen 
Kindes unterbrochen, befindet sich das Kind in 
dieser Zeit nicht in Berufsausbildung.  

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20.2.2018, Az. 2 K 

2487/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200151; BFH-Urteil vom 

15.7.2003, Az. VIII R 47/02

VERMIETER

Anschaffungsnahe Herstellungskosten bei Sanierungsbedarf 
nach Tod des Mieters?

| Muss eine Mietwohnung nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Mieters unerwartet saniert 
werden, um eine Neuvermietung überhaupt zu ermöglichen, stellt sich die Frage, ob diese Aufwen-
dungen in die schädliche 15  %-Grenze zur Überprüfung anschaffungsnaher Herstellungskosten 
einzubeziehen sind. Zumindest vom Finanzgericht Niedersachsen gab es hier zulasten des Steuer-
pflichtigen ein Ja. |

Hintergrund

Anschaffungsnahe Herstellungskosten liegen 
vor, wenn innerhalb von drei Jahren nach dem 
Gebäudekauf Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren 
Nettoaufwendungen 15 % der Gebäude-Anschaf-
fungskosten übersteigen. Gesetzlich ausgenom-
men sind: Aufwendungen für Erweiterungen und 
Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jähr-
lich üblicherweise anfallen.

PRAXISHINWEIS | Wird der Aufwand in Her-
stellungskosten umqualifiziert, dann sind die 
Kosten nicht im Jahr der Zahlung abzugsfähig. 
Sie wirken sich nur über die Gebäudeabschrei-
bung (regelmäßig 50 Jahre) als Werbungskos-
ten aus. Demzufolge sollte die 15 %-Grenze in-
nerhalb der Drei-Jahres-Frist nach Möglichkeit 
nicht überschritten werden. Dies gelingt in der 
Regel durch zeitliche Verschiebung der Maß-
nahmen.
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Entscheidung

Grundsätzlich werden sämtliche Kosten für 
bauliche Maßnahmen, die im Rahmen einer im 
Zusammenhang mit der Anschaffung eines Ge-
bäudes vorgenommenen Sanierung anfallen, 
zusammengerechnet. Eine Segmentierung der 
Gesamtkosten bzw. isolierte Betrachtung ein-
zelner baulicher Maßnahmen findet nicht statt.

In einem etwas anders gelagerten Fall hatte 
sich der Bundesfinanzhof in 2017 noch zu einer 
Einschränkung des Tatbestands der anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten durchgerun-
gen. Damals ging es um erst nach dem Kauf 
mutwillig herbeigeführte Mieterschäden. Der 
Bundesfinanzhof hatte die daraufhin angefalle-
nen Sanierungskosten als sofort abziehbaren 

Erhaltungsaufwand qualifiziert und klarge-
stellt: Aufwendungen zur Beseitigung von 
Schäden, die erst nach dem Erwerb der Immo-
bilie entstanden sind und durch das schuldhafte 
Verhalten Dritter verursacht wurden, fallen 
nicht unter die schädliche 15 %-Grenze.

PRAXISHINWEIS | Es kommt also darauf an, ob 
ein Schaden bereits beim Immobilienerwerb 
„angelegt“ war oder erst später – wie im Fall der 
Einwirkung durch Dritte – entstanden ist. Im Re-
visionsverfahren dürfte der Bundesfinanzhof die 
Abgrenzungsgrundsätze nun weiterentwickeln.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 26.9.2017, Az. 12 K 

113/16; Rev. BFH Az. IX R 41/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 

200480; BFH-Urteil vom 9.5.2017, Az. IX R 6/16

VERMIETER

Nachträgliche Schuldzinsen: Es kommt auf die Verwendung  
des Veräußerungserlöses an

| Für die Berücksichtigung nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung kommt es darauf an, was mit dem Erlös aus der Veräußerung des mit einem Darlehen fremd-
finanzierten Vermietungsobjekts geschieht. Das hat der Bundesfinanzhof erneut klargestellt. |

Wird ein vermietetes Grundstück fremdfinan-
ziert, stellen die Schuldzinsen wegen des wirt-
schaftlichen Zusammenhangs mit der Erzie-
lung von Vermietungseinkünften Werbungs-
kosten dar. Die Situation ändert sich, wenn der 
Steuerpflichtige das Grundstück veräußert und 
nach der Veräußerung weiterhin Schuldzinsen 
anfallen. Aber auch hier ist unter bestimmten 
Voraussetzungen ein weiterer Schuldzinsenab-
zug möglich. 

Wird kein neues Objekt und auch keine ander-
weitige Einkunftsquelle angeschafft, kommt es 
darauf an, ob der Verkaufserlös ausreicht, um 
das Darlehen abzulösen:

�� Reicht der Erlös aus, endet der wirtschaftli-
che Zusammenhang mit der Einkunftsart 
Vermietung und Verpachtung – und zwar un-
abhängig davon, ob der Steuerpflichtige das 
Darlehen tatsächlich ablöst, oder ob er den 
Veräußerungserlös anderweitig (privat) ver-
wendet und das Darlehen bestehen lässt.

�� Reicht der Verkaufserlös aber nicht aus, um 
das Darlehen abzulösen, bleibt der nicht ab-
lösbare Teil des (fortgeführten) Anschaf-
fungsdarlehens im Zusammenhang mit den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. 
Das heißt: Schuldzinsen können insoweit 
weiter als (nachträgliche) Werbungskosten 
abgezogen werden.

Schafft der Steuerpflichtige mit dem Verkaufser-
lös eine neue Einkunftsquelle – etwa ein zur Ver-
mietung bestimmtes Immobilienobjekt – an, be-
steht der Zusammenhang (ggf. anteilig in Höhe 
des verwendeten Erlöses) am neuen Objekt fort. 

Beachten Sie | Die (angebliche) Reinvestiti-
onsabsicht des Veräußerungserlöses in ein 
noch zu erwerbendes Vermietungsobjekt reicht 
allerdings nicht aus, um den Fortgang des 
Schuldzinsenabzugs zu erreichen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 6.12.2017, Az. IX R 4/17, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 200048
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KAPITALANLEGER

Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibungen: Einlösung ist steuerfrei

| Die Einlösung von Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibungen unterliegt nicht der Einkommen-
steuer. Dies hat der Bundesfinanzhof zugunsten der Kapitalanleger entschieden. |

Hintergrund: Bei Xetra-Gold Inhaberschuldver-
schreibungen handelt es sich um börsenfähige 
Wertpapiere. Sie gewähren dem Inhaber das 
Recht auf Auslieferung eines Gramms Gold, 
das jederzeit unter Einhaltung einer Lieferfrist 
von zehn Tagen gegenüber der Bank geltend 
gemacht werden kann. Daneben besteht die 
Möglichkeit, die Wertpapiere an der Börse zu 
handeln. 

�◼ Sachverhalt

Innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb von 
Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibungen ließen 
sich Eheleute das verbriefte Gold aushändigen. 
Weil die Spekulationsfrist nicht abgelaufen war, 
besteuerte das Finanzamt die Wertsteigerung 
zwischen dem Erwerb und der Auslieferung des 
Goldes als Einkünfte aus privaten Veräußerungs-
geschäften – jedoch zu Unrecht, wie der Bundes-
finanzhof befand. 

Es liegt kein privates Veräußerungsgeschäft 
vor, denn es fehlt an der entgeltlichen Übertra-

gung der angeschafften Xetra-Gold Inhaber-
schuldverschreibungen. Die Eheleute haben nur 
ihren Anspruch auf Lieferung des Goldes einge-
löst und gegen Rückgabe der Inhaberschuldver-
schreibungen ihr Gold empfangen. Hierdurch hat 
sich ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
nicht gesteigert, da sie auch danach das Risiko 
eines fallenden Goldpreises trugen. 

Es handelt sich auch nicht um Einkünfte aus 
Kapitalvermögen, weil die Schuldverschreibun-
gen keine Kapitalforderungen verbriefen, son-
dern Ansprüche auf die Lieferung physischen 
Goldes.

Beachten Sie | Über die Veräußerung oder Ver-
wertung der Xetra-Gold Inhaberschuldver-
schreibungen an der Börse oder an andere Er-
werber musste der Bundesfinanzhof nicht ent-
scheiden. 

Quelle | BFH-Urteil vom 6.2.2018, Az. IX R 33/17, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 200177; PM BFH Nr. 15 vom 14.3.2018

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Ehegattenarbeitsverhältnis: Dienstwagen statt Minijob-Gehalt 
zulässig oder nicht? 

| Die Kosten für einen Dienstwagen sind auch dann als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn dieser 
dem Ehegatten im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (Minijob) überlassen 
wird. Diese Auffassung vertritt zumindest das Finanzgericht Köln.

�◼ Sachverhalt

Ein Gewerbetreibender beschäftigte seine Ehe-
frau im Rahmen eines Minijobs als Büro-, Organi-
sations- und Kurierkraft für 400 EUR monatlich. 
Er überließ seiner Frau hierfür einen Pkw, den sie 
auch privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil 
der privaten Nutzung wurde mit 385 EUR (1 % des 
Bruttolistenpreises) monatlich angesetzt und 
vom Arbeitslohn der Ehefrau abgezogen.

Im Zuge einer Betriebsprüfung erkannte das Fi-
nanzamt das Arbeitsverhältnis nicht an. Es er-
höhte den Gewinn um die Kosten für den Pkw und 
den Lohnaufwand für die Ehefrau. Denn nach An-
sicht des Finanzamts wäre eine solche Vereinba-
rung nicht mit fremden Arbeitnehmern geschlos-
sen worden. Die hiergegen gerichtete Klage war 
vor dem Finanzgericht Köln erfolgreich. 
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FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Importfahrzeug: So ist der Bruttolistenpreis zu schätzen
| Wird die Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs nach der Ein-Prozent-Regelung bewertet, ist 
der Bruttolistenpreis bei einem Importfahrzeug zu schätzen, wenn kein inländischer Bruttolistenpreis 
existiert und das Fahrzeug auch nicht mit einem anderen Modell bau- oder typengleich ist. Die Schät-
zung ist nicht zu beanstanden, wenn sie sich an den Bruttoabgabepreisen orientiert, die Importfahr-
zeughändler, die das Fahrzeug selbst importieren, von ihren Endkunden verlangen. So lautet eine Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs. |

�◼ Sachverhalt

Zum Betriebsvermögen des Unternehmers U 
gehörte ein Ford Mustang Shelby GT 500 Coupé, 
den U für 78.900 EUR von einem Autohaus ge-
kauft hatte. Dieses hatte den Pkw seinerseits 
von einem Importeur für 75.999 EUR erworben. 
Ein inländischer Bruttolistenpreis existierte 
nicht. Den Nutzungsanteil für die Privatnutzung 
ermittelte U nach der Ein-Prozent-Regelung und 
berücksichtigte den (niedrigen) amerikanischen 
Listenpreis von 53.977 EUR. Hingegen schätzte 
das Finanzamt die Bemessungsgrundlage an-
hand der tatsächlichen Anschaffungskosten bei 
Erwerb (78.900 EUR). 

Beide Werte lehnte das Finanzgericht Nieder-
sachsen ab und stellte auf den Kaufpreis des 
Autohauses ab (75.999 EUR), was der Bundesfi-
nanzhof in der Revision nicht beanstandete. 

Die Schätzung auf Basis des typischen Abgabe-
preises eines Fahrzeugimporteurs und Import-
fahrzeughändlers ist sachgerecht, zumal das 
Finanzgericht den Wert anhand der Abgabe-
preise anderer Importeure bei gleichen oder 
ähnlichen Fahrzeugen überprüft hat.

PRAXISHINWEIS | Der Bundesfinanz hof stellte 
heraus, dass der Wert jedenfalls „nicht als zu 
hoch anzusehen“ ist. Ob eine höhere Schätzung 
(zuzüglich der Händlermarge von 2.901 EUR) 
möglich gewesen wäre, war nicht zu entschei-
den. Wegen der Revision des U ging es nur um 
eine Herabsetzung und nicht um eine Erhöhung.

Quelle | BFH-Urteil vom 9.11.2017, Az. III R 20/16, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 200036

Zwar ist die Gestaltung, so das Finanzgericht, 
bei einem Minijob ungewöhnlich. Doch der In-
halt und die Durchführung des Vertrags ent-
sprechen noch dem, was auch fremde Dritte 
vereinbaren würden. Insbesondere kann nicht 
festgestellt werden, dass Dienstwagen nur Voll-
zeitbeschäftigten oder Führungspersonal auch 
zur privaten Nutzung überlassen werden.

Anmerkungen

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Finanz-
ämter bei Ehegatten-Arbeitsverhältnissen ganz 
genau hinschauen. Denn während Vertragsge-
staltungen zwischen fremden Dritten von Inter-
essengegensätzen geprägt sind, fehlen diese 
bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen. So-
mit steht zumindest die Vermutung im Raum, 
dass die Vereinbarung nur aus Steuererspar-
nisgründen geschlossen wurde. Demzufolge 
sollten etwaige Verträge aus Beweisgründen 
schriftlich abgeschlossen werden. Da die Ver-

einbarungen einem Fremdvergleich standhal-
ten müssen, sollten Leistung und Gegenleis-
tung eindeutig geregelt werden. 

Das vor dem Finanzgericht Köln unterlegene 
Finanzamt hat Revision eingelegt – und Erfolgs-
aussichten dürften durchaus bestehen. Denn in 
einem Beschluss hat der Bundesfinanzhof Ende 
vergangenen Jahres folgende Ansicht vertreten: 
Ein Arbeitgeber würde einem familienfremden 
geringfügig Beschäftigten regelmäßig kein 
Fahrzeug überlassen, da dieser durch eine um-
fangreiche Privatnutzung des Pkw die Vergütung 
für die Arbeitsleistung in erhebliche – und für 
den Arbeitgeber unkalkulierbare – Höhen stei-
gern könnte. Bleibt abzuwarten, wie der Bundes-
finanzhof jetzt entscheiden wird.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 27.9.2017, Az. 3 K 2547/16, Rev. BFH 

Az. X R 44/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200196; FG Köln, PM 

vom 15.3.2018; BFH, Beschluss vom 21.12.2017, Az. III B 27/17
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UMSATZSTEUERZAHLER

Vorsteuerabzug: Eindeutige Leistungsbeschreibung  
auch im Niedrigpreissegment erforderlich

| Auch beim massenhaften Handel von Kleidungsstücken und von Modeschmuck im Niedrigpreis-
segment kann ein Vorsteuerabzug nur vorgenommen werden, wenn die Rechnung eine eindeutige 
und leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglicht, über die abgerechnet wird. Das hat 
das Finanzgericht Hessen in zwei Verfahren klargestellt. |

Hintergrund: Damit eine Rechnung zum Vor-
steuerabzug berechtigt, muss sie einige 
Pflichtangaben enthalten. So muss u. a. eine ein-
deutige Leistungsbeschreibung vorhanden sein. 

�◼ Sachverhalte

In einem Verfahren war die Unternehmerin im 
Textilhandel tätig und vertrieb Damenoberbeklei-
dung im Niedrigpreissegment. Die Kleidungsstü-
cke wurden in großen Mengen in verschiedenen 
Standardgrößen und in mehreren Farben von 
Großhändlern eingekauft. Die Einkaufspreise be-
wegten sich im unteren einstelligen EUR-Bereich. 

Das Finanzamt versagte bei einigen Rechnun-
gen den Vorsteuerabzug, weil eine konkrete 
Leistungsbeschreibung fehle. Die Bezeichnun-
gen beschränkten sich auf die pauschale und 
grobe Bezeichnung einer Warenklasse (z. B. Blu-
sen, Jacken) und die Angabe einer großen Stück-
zahl im mindestens dreistelligen Bereich.

In dem zweiten Verfahren handelte die Unterneh-
merin mit Modeschmuck und Accessoires im 
Niedrigpreissegment. Das Finanzamt lehnte 
auch hier den Vorsteuerabzug ab, weil die bloße 
Angabe einer Gattung (z. B. Kette, Ohrring, Mütze) 
keine handelsübliche Bezeichnung darstelle.

In beiden Verfahren gab das Finanzgericht Hes-
sen dem Finanzamt Recht.

Was für eine ordnungsgemäße Leistungsbe-
schreibung erforderlich ist, richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalls. Maßgeblich ist, dass 
eine eindeutige und leicht nachprüfbare Fest-
stellung der Leistung ermöglicht wird – und das 
war hier nicht der Fall. 

Das Finanzgericht stellte insbesondere heraus, 
dass bei Waren im Niedrigpreissegment grund-
sätzlich keine geringeren Anforderungen an 
die Leistungsbeschreibung zu stellen sind. 

Die bloße Angabe einer Gattung stellt keine han-
delsübliche Bezeichnung dar. Die erforderliche 
weitergehende Umschreibung könnte z. B. über 
die Herstellerangaben oder über Modelltyp, 
Farbe und Größe sowie unter Bezugnahme auf 
eine Artikel- oder Chargennummer erfolgen. 
Auch die Benennung von Material, ggf. Som-
mer- oder Winterware kommt in Betracht.

Beachten Sie | Das Finanzgericht hat die Revi-
sion in beiden Verfahren zugelassen. Gegen das 
Urteil im zweiten Verfahren ist die Revision beim 
Bundesfinanzhof inzwischen anhängig.

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 12.10.2017, Az. 1 K 547/14, Rev. 

zugelassen, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 199443; FG Hessen, 

Urteil vom 12.10.2017, Az. 1 K 2402/14, Rev. BFH Az. XI R 2/18, unter 

www.iww.de, Abruf-Nr. 199442; FG Hessen, PM vom 23.1.2018

UMSATZSTEUERZAHLER

Europäischer Gerichtshof: Einheitliche Besteuerung von Haupt- 
und Nebenleistung

| Eine Nebenleistung teilt das Besteuerungsschicksal der Hauptleistung, so lautet ein umsatzsteuerli-
cher Grundsatz, der jedoch einigen gesetzlichen Einschränkungen unterliegt. So gilt der ermäßigte 
Steuersatz von 7 % nur für Übernachtungsleistungen und nicht für die Nebenleistungen, wie z. B. das 
Frühstück. Ob diese Regelung angesichts einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (in einem 
niederländischen Verfahren) allerdings EG-rechtskonform ist, muss bezweifelt werden. |
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Die Entscheidung

Ein Umsatz, der eine wirtschaftlich einheitliche 
Leistung darstellt, darf im Interesse eines funk-
tionierenden Mehrwertsteuersystems nicht 
künstlich aufgespalten werden. Eine einheitli-
che Leistung liegt vor, wenn 

�� Einzelleistungen oder Handlungen des Steu-
erpflichtigen für den Kunden so eng mitein-
ander verbunden sind, dass sie objektiv eine 
einzige untrennbare wirtschaftliche Leis-
tung bilden.

�� ein oder mehrere Teile als die Hauptleistung, 
andere Teile aber als Nebenleistungen anzu-
sehen sind, die das steuerliche Schicksal der 
Hauptleistung teilen. 

Liegt eine einheitliche Gesamtleistung vor, un-
terliegt dieser Umsatz ein und demselben 
Steuersatz. Dieser richtet sich nach dem 
Hauptbestandteil – und zwar selbst dann, wenn 
der Preis jedes Bestandteils, der in den vom 
Verbraucher für die Inanspruchnahme dieser 
Leistung gezahlten Gesamtpreis einfließt, be-
stimmt werden kann.

Mögliche Besteuerungsfolgen

Die vorliegende Entscheidung dürfte für die 
deutsche Umsatzsteuerpraxis erhebliche Rele-
vanz haben. Dies gilt insbesondere für die ge-
setzliche Regelung, wonach der ermäßigte Um-
satzsteuersatz von 7 % nur für reine Beherber-
gungsleistungen gilt. Explizit ausgenommen 

sind Leistungen, die nicht unmittelbar der Be-
herbergung dienen, auch wenn diese Leistun-
gen mit dem Entgelt für die Vermietung abge-
golten sind.

Beachten Sie | Angesichts der Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs stufen Umsatz-
steuer-Experten das Aufteilungsgebot als EG-
rechtswidrig ein – zumindest, soweit die Zusatz-
leistungen als Nebenleistung zu bewerten sind. 

Betroffen sein könnte z. B. auch die gesetzliche 
Ausklammerung mitvermieteter Betriebsvor-
richtungen von der Steuerbefreiung für Grund-
stücksüberlassungen. Voraussetzung ist aber 
auch hier, dass die Überlassung der Betriebsvor-
richtungen als Nebenleistung zur Grundstücks-
vermietung einzuordnen ist.

PRAXISHINWEIS | Eine zeitnahe Reaktion der 
Finanzverwaltung und/oder des Gesetzgebers 
wäre wünschenswert. Eine Klärung könnte sich 
aber auch aus einem anhängigen Verfahren des 
Bundesfinanzhofs ergeben, das dieser unter 
ausdrücklichem Hinweis auf das Verfahren des 
Europäischen Gerichtshofs bislang ruhen ließ. Da 
der Streitfall nun wieder aufgenommen wurde, 
dürfte es bald Neuigkeiten vom höchsten deut-
schen Finanzgericht geben.

Quelle | EuGH, Entscheidung vom 18.1.2018, Rs. C-463/16, un-

ter www.iww.de, Abruf-Nr. 200481; anhängiges BFH-Verfahren: 

Az. V R 6/16

ARBEITGEBER

Lohnsteuerliche Behandlung von Rabatten von dritter Seite

| Rabatte, die Arbeitnehmern von dritter Seite eingeräumt werden, sind nur Arbeitslohn, wenn sich 
aus den Umständen ergibt, dass mit dem Preisnachlass die für den Arbeitgeber erbrachte Arbeits-
leistung final entgolten werden soll. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung hat das Finanz-
gericht Hamburg entschieden, dass allein „enge Beziehungen sonstiger Art“ zwischen dem Dritten 
und dem Arbeitgeber den erforderlichen Veranlassungszusammenhang nicht begründen. |

�◼ Sachverhalt

Eine KG (ein Handels- und Dienstleistungskonzern) 
gewährte ihren Arbeitnehmern auf alle Käufe aus 
dem Sortiment 15 % Rabatt. Den Rabatt erhielten 
auch die Arbeitnehmer des Unternehmens U. Ge-
schäftsgegenstand des U ist die Entwicklung, Pla-
nung, Realisierung und Verwaltung von Immobilien.

Beide Unternehmen hatte einst derselbe Unter-
nehmer gegründet. Bestellungen richteten die 
Arbeitnehmer des U direkt an die KG unter An-
gabe ihrer Personalnummer. Das Finanzamt be-
handelte die Preisnachlässe gegenüber den Ar-
beitnehmern des U als Arbeitslohn.



8  05-2018

MONATS-RUNDSCHREIBEN

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuertipps für behinderte Menschen und Ruheständler

| Welche Pflegeleistungen können steuerlich geltend gemacht werden? Unterliegt die Rente der 
schrittweisen Anpassung an die Besteuerung? Diese und weitere Fragen beantwortet das Finanzmi-
nisterium Nordrhein-Westfalen in seiner aktualisierten Broschüre „Steuertipps für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen aufgrund einer Behinderung und für Menschen im Ruhestand“ (Stand 
Februar 2018). Die 28 Seiten umfassende Broschüre kann unter www.iww.de/s505 kostenfrei herun-
tergeladen werden. |

ARBEITNEHMER

Steuerliche Berücksichtigung von selbst getragenen Kfz-Kosten 
bei der Dienstwagenüberlassung

| Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstliche Nutzung eines Firmenwagens ein Nutzungsent-
gelt, dann mindert dieses den geldwerten Vorteil. Aber: Übersteigen die Eigenleistungen den priva-
ten Nutzungsvorteil für die außerdienstliche Nutzung, führt der übersteigende Betrag weder zu 
negativem Arbeitslohn noch zu Werbungskosten. Dies gilt sowohl bei Anwendung der Fahrtenbuch-
methode als auch bei der Ein-Prozent-Regelung. Das hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen 
Beschluss erneut klargestellt (BFH, Beschluss vom 15.1.2018, Az. VI B 77/17, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 200047). |

Das Finanzgericht Hamburg kann in den Preis-
nachlässen der KG keinen steuerpflichtigen 
Arbeitslohn für die Arbeitnehmer des U erken-
nen. Es ist nämlich nicht davon überzeugt, dass 
die Rabattgewährung gegenüber den Arbeit-
nehmern des U tatsächlich durch ihr Dienstver-
hältnis zu U veranlasst war und ihnen als Gegen-
leistung für die von ihnen erbrachte Arbeitsleis-
tung gewährt wurde. 

Das Finanzgericht begründet seine Auffassung 
u. a. wie folgt:

�� Die KG verfolgt mit der Gewährung des Ra-
batts ein eigenwirtschaftliches Interesse. 
Das liegt im Wesentlichen in der Steigerung 
und Verstetigung ihres Umsatzes sowie in 
der Bindung eines für die KG attraktiven Kun-
denstamms, der einfach zu erschließen ist 
und faktisch kein Forderungsausfallrisiko 
aufweist. Das spricht gegen die Annahme von 
Arbeitslohn.

�� Es sind keine Gründe ersichtlich, warum die 
KG eine finale Gegenleistung erbringen wollte, 
mit der zugleich Arbeitsleistungen der Ar-
beitnehmer gegenüber U entgolten werden 
sollten.

�� „Enge Beziehungen sonstiger Art“ zwischen 
dem Dritten und dem Arbeitgeber allein be-
gründen den erforderlichen Veranlassungs-
zusammenhang nach Meinung des Finanz-
gerichts Hamburg nicht. 

Beachten Sie | Hier kritisiert das Finanzge-
richt deutlich die Finanzverwaltung, dessen 
zugrundeliegendes Verständnis der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs auch in der 
Literatur auf erhebliche Kritik gestoßen ist. 

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 29.11.2017, Az. 1 K 111/16, unter 

www.iww.de, Abruf-Nr. 200176; BMF-Schreiben vom 20.1.2015, 

Az. IV C 5 – S 2360/12/10002; BFH-Urteil vom 20.5.2010, Az. VI R 

41/09; BFH-Urteil vom 10.4.2014, Az. VI R 62/11
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Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2018 bis 
zum 30.6.2018 beträgt -0,88 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB):  
4,12 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsver-
kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 
entstanden sind: 7,12 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen an-
zuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:

�◼ Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins

vom 1.7.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent

vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent

vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent

vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent

vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent

vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: 
Fälligkeitstermine in 05/2018
| Im Monat Mai 2018 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

Steuertermine (Fälligkeit):
�� Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 11.5.2018

�� Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 11.5.2018

�� Gewerbesteuerzahler: 15.5.2018

�� Grundsteuerzahler: 15.5.2018

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen. 

Bei der Grundsteuer kann die Gemeinde abwei-
chend von dem vierteljährlichen Zahlungsgrund-
satz verlangen, dass Beträge bis 15 EUR auf ein-
mal grundsätzlich am 15.8. und Beträge bis ein-
schließlich 30 EUR je zur Hälfte am 15.2. und am 
15.8. zu zahlen sind. Auf Antrag kann die Grund-
steuer auch am 1.7. in einem Jahresbetrag ent-

richtet werden. Der Antrag ist bis zum 30.9. des 
vorangehenden Jahres zu stellen.

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende 
dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspä-
teten Zahlung durch Überweisung endet am 
14.5.2018 für die Umsatz- und Lohnsteuerzah-
lung und am 18.5.2018 für die Gewerbe- und 
Grundsteuerzahlung. Es wird an dieser Stelle 
nochmals darauf hingewiesen, dass diese Zah-
lungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung 
per Scheck gilt.

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig, für den Beitragsmonat Mai 2018 
am 29.5.2018. In Bundesländern, in denen Fron-
leichnam (31.5.2018) ein Feiertag ist, gilt der 
28.5.2018.


